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Gesuch für Trinkwassernutzung 
Gemäss Bestimmungen des Wasserreglements der Gemeinde Aesch, vom 1. Januar 2013, Kapitel C, § 13 „Bewilligungs-

pflicht“ ist der Anschluss einer Liegenschaft an eine Wasserversorgungsanlage sowie die Erweiterung oder Änderung 

von bestehenden Wasserversorgungsanlagen bewilligungspflichtig. 

 

Standort des Objektes 

Gemeinde   Parzellen Nr.   

Strasse bzw. Flurname   

Gesuchsteller/in 

Firmenname bzw. 

Name, Vorname   Telefon   

Strasse   Ort   

Projektverfasser/in 

Firmenname bzw. 

Name, Vorname   Telefon   

Strasse   Ort   

Projektbezeichnung 

 Einfamilienhaus  Landwirtschaftsbauten   

 Mehrfamilienhaus (Anz. Wohnungen  )    

 Gewerbliche / Industrielle Bauten     

Angaben zum Wasserbedarf 

Belastungswerte (LU) gemäss separater Auflistung der Wasseranschlüsse Grösster Einzelwert LU   

 Total LU   

Das Gesuch ist 3-fach (inkl. sämtlicher Planunterlagen) in Papierform, sowie als PDF an ruedi.stalder@aesch.bl.ch zu 

senden. 

 Situationsplan  1:500  Berechnung Gebäudevolumen mit Beilage (1-fach) 

 Wasserleitungsplan  Detaillierte Berechnung Wasserbedarf (LU) 

 Schnittplan   Anlageschema 

 Grundrissplan    

Hinweise:  Unterlagen zwingend einreichen  Unterlagen je nach Bauvorhaben erforderlich  Bei Baugesuchen mit Auswirkungen auf 

    das Gebäudevolumen: 1-fach pro Baugesuch 

Allgemeine Bedingungen 

 Die Hausanschlussleitung ist auf kürzester Strecke von der Hauptleitung in der Strasse zur nächstgelegenen 

strassenseitigen Kellerwand zu verlegen. Es ist nicht zugelassen, die Leitung neben dem Gebäude entlang zu führen. 

Es dürfen keine festen Gebäudeteile über der Wasserleitung erstellt werden. 

 Die Lage der Hauseinführung ist so zu wählen, dass die Wasserarmaturen (Absperrhahn - Wasseruhr – Rückfluss-

verhinderer - Absperrhahn) an einem gut zugänglichen frostsicheren Ort, unmittelbar nach der Wanddurchführung zu 

platzieren sind. 

 Werden Änderungen oder Erweiterungen an bestehenden Wasserversorgungsanlagen getätigt, sind die Armaturen 

auf den neusten Stand der Technik anzupassen. Die Wasserarmaturen beinhalten im Normalfall folgenden Aufbau: 

Hauseinführung - Absperrhahn - Wasseruhr - Rückflussverhinderer – Absperrhahn – interne Installation. Ist dies 

nicht der Fall, sind sie nachzurüsten oder ggf. zu erneuern. 
 

Ort und Datum    Gesuchsteller/in   

4147 Aesch 


